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Änderungsantrag von Sharon Bowles

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 14

(14) Es sollte ein gemeinsamer 
Mechanismus, das sog. europäische 
Heimatmarktkonzept, angewandt werden, 
um sicherzustellen, dass den Nutzern 
öffentlicher Mobilfunknetze, die auf Reisen 
innerhalb der Gemeinschaft das 
Auslandsroaming für Sprachtelefondienste
in Anspruch nehmen, für ausgehende oder 
angenommene Anrufe keine überhöhten 
Entgelte in Rechnung gestellt werden, um 
auf diese Weise sowohl einen hohen 
Verbraucherschutz als auch einen 
wirksamen Wettbewerb zwischen den 
Mobilfunkbetreibern zu garantieren. 
Angesichts des grenzüberschreitenden 
Charakters der betreffenden Dienste, ist ein 
gemeinsamer Mechanismus erforderlich, 
damit die Mobilfunkbetreiber einen 

(14) Es sollte ein gemeinsamer 
Mechanismus, das sog. europäische 
Heimatmarktkonzept, angewandt werden, 
um sicherzustellen, dass den Nutzern 
öffentlicher Mobilfunknetze, die auf Reisen 
innerhalb der Gemeinschaft das 
Auslandsroaming für Sprachtelefon- und 
Datendienste in Anspruch nehmen, für 
ausgehende oder angenommene Anrufe oder 
die Nutzung von Datendiensten keine 
überhöhten Entgelte in Rechnung gestellt 
werden, um auf diese Weise sowohl einen 
hohen Verbraucherschutz als auch einen 
wirksamen Wettbewerb zwischen den 
Mobilfunkbetreibern zu garantieren. 
Angesichts des grenzüberschreitenden 
Charakters der betreffenden Dienste, ist ein 
gemeinsamer Mechanismus erforderlich, 
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einheitlichen, kohärenten und auf objektiven 
Kriterien beruhenden Rechtsrahmen 
erhalten.

damit die Mobilfunkbetreiber einen 
einheitlichen, kohärenten und auf objektiven 
Kriterien beruhenden Rechtsrahmen 
erhalten. Damit ein wirksamer Wettbewerb 
auf der Endkundenebene gegeben ist und 
alle Mobilfunkbetreiber in der 
Gemeinschaft ohne Einschränkung 
miteinander konkurrieren können, sollten 
die Mobilfunkbetreiber verpflichtet sein, 
für alle übrigen in der Gemeinschaft 
ansässigen Betreiber, die es wünschen,
internationale Roamingdienste auf 
Großkundenebene zu erbringen.

Or. en

Begründung

Damit ein wirksamer Wettbewerb besteht, sollten die Mobilfunkbetreiber verpflichtet sein, für 
alle anderen Betreiber internationale Roamingdienste zu erbringen. Damit wird dafür 
gesorgt, dass kein Betreiber vom Zugang zu Roamingdiensten auf Großkundenebene 
ausgeschlossen ist.

Änderungsantrag von Sharon Bowles

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 15

(15) Der wirksamste und am besten 
geeignete Mechanismus für die Regulierung 
der Preise für ausgehende 
Auslandsroaminganrufe entsprechend den 
obigen Erwägungen besteht darin, 
gemeinschaftsweit geltende Höchstentgelte 
pro Minute sowohl auf Endkunden- wie auf 
Großkundenebene festzusetzen.

(15) Der wirksamste und am besten 
geeignete Mechanismus für die Regulierung 
der Preise für ausgehende 
Auslandsroaminganrufe entsprechend den 
obigen Erwägungen besteht darin, 
gemeinschaftsweit geltende Höchstentgelte 
pro Minute sowohl auf Endkunden- wie auf 
Großkundenebene festzusetzen. Im Fall von 
Datendiensten sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden und die 
Kommission die Großkunden- und die 
Endkundenpreise im Datenverkehr,
einschließlich der SMS- und der MMS-
Entgelte, überwachen und 
Regulierungsmaßnahmen planen, falls die 
Preise nicht sinken.

Or. en
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Begründung

Damit diese Verordnung zügig verabschiedet werden kann, sollte das Roaming im 
Datenverkehr nicht unmittelbar in den Geltungsbereich einbezogen sein. Es bleibt jedoch 
wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden und die Kommission die Roaming-Kosten 
in diesem Bereich überwachen, die Ergebnisse bewerten und entsprechende Regelungen auf 
den Weg bringen, falls es notwendig erscheint.

Änderungsantrag von Guntars Krasts

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 21

(21) Den Betreibern, die 
Auslandsroamingdienste für Anrufe 
erbringen, die während des Roamings im 
Ausland getätigt werden und unter diese 
Verordnung fallen, sollte eine Frist 
eingeräumt werden, innerhalb derer sie ihre 
Endkundenpreise freiwillig so anpassen 
können, dass die in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Obergrenzen eingehalten 
werden. Eine Frist von sechs Monaten ist 
dafür angemessen, damit die 
Marktteilnehmer die notwendigen 
Anpassungen vornehmen können.

(21) Den Betreibern, die 
Auslandsroamingdienste für Anrufe 
erbringen, die während des Roamings im 
Ausland getätigt werden und unter diese 
Verordnung fallen, sollte eine Frist 
eingeräumt werden, innerhalb derer sie ihre 
Endkundenpreise freiwillig so anpassen 
können, dass die in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Obergrenzen eingehalten 
werden. Eine Frist von drei Monaten ist 
dafür angemessen, damit die 
Marktteilnehmer die notwendigen 
Anpassungen vornehmen können.

Or. en

Änderungsantrag von Donata Gottardi und Katerina Batzeli

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 26

(26) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roaminganrufe, die 
innerhalb der Gemeinschaft getätigt oder 
angenommen werden, zu erhöhen und um 
den Roamingkunden die Entscheidung über 
die Nutzung ihres Mobiltelefons im Ausland 
zu erleichtern, sollten die 
Mobilfunkbetreiber es ihren Kunden auf 
Anfrage kostenlos ermöglichen, sich auf 
einfache Weise über die Roamingentgelte zu 
informieren, die in dem jeweiligen 

(26) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roaminganrufe, die 
innerhalb der Gemeinschaft getätigt oder 
angenommen werden, zu erhöhen und um 
den Roamingkunden die Entscheidung über 
die Nutzung ihres Mobiltelefons im Ausland 
zu erleichtern, sollten die 
Mobilfunkbetreiber es ihren Kunden 
kostenlos ermöglichen, sich auf einfache 
Weise über das Vorhandensein von 
Weiterleitungsvereinbarungen zwischen 
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besuchten Mitgliedstaat für sie gelten. Die 
Transparenz gebietet ferner, dass die 
Anbieter ihre Kunden bereits bei 
Vertragsabschluss über die Roamingentgelte 
informieren, sie regelmäßig darüber auf dem 
Laufenden halten und ihnen wesentliche 
Änderungen mitteilen.

dem Heimanbieter und dem Anbieter des 
besuchten Netzes sowie die 
Roamingentgelte zu informieren, die in dem 
jeweiligen besuchten Mitgliedstaat für sie 
gelten. Die Transparenz gebietet ferner, dass 
die Anbieter ihre Kunden bereits bei 
Vertragsabschluss über die Roamingentgelte 
informieren, sie regelmäßig darüber auf dem 
Laufenden halten und ihnen wesentliche 
Änderungen mitteilen.

Or. en

Begründung

Um Transparenz und Wettbewerb zu verbessern, sollten die Kunden Informationen über 
Endkundenpreise und das Vorhandensein von Weiterleitungsvereinbarungen zwischen dem 
Heimanbieter und dem Anbieter des besuchten Netzes haben, damit sie anhand vollständiger 
Informationen eine Wahl treffen können.

Änderungsantrag von Guntars Krasts

Änderungsantrag 11
ERWÄGUNG 27

(27) Die mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben gemäß dem gemeinsamen 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden sollten die 
notwendigen Befugnisse erhalten, um die 
Einhaltung dieser Verordnung in ihrem 
Gebiet zu überwachen und durchzusetzen. 
Außerdem sollten sie die Entwicklung der 
Preise beobachten, die den 
Mobilfunkkunden beim Roaming in der 
Gemeinschaft für Sprachtelefon- und 
Datendienste berechnet werden, 
insbesondere auch hinsichtlich der 
besonderen Kosten der Roaminganrufe aus 
Gebieten in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft und der Notwendigkeit, dafür 
zu sorgen, dass diese Kosten auf dem 
Großkundenmarkt hinreichend gedeckt 
werden können. Sie sollten dafür sorgen, 
dass den Mobilfunknutzern aktuelle 

(27) Die mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben gemäß dem gemeinsamen 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden sollten die 
notwendigen Befugnisse erhalten, um die 
Einhaltung dieser Verordnung in ihrem 
Gebiet zu überwachen und durchzusetzen. 
Außerdem sollten sie die Entwicklung der 
Preise beobachten, die den 
Mobilfunkkunden beim Roaming in der 
Gemeinschaft für Sprachtelefon- und 
Datendienste berechnet werden, 
insbesondere auch hinsichtlich der 
besonderen Kosten der Roaminganrufe aus 
Gebieten in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft und der Notwendigkeit, dafür 
zu sorgen, dass diese Kosten auf dem 
Großkundenmarkt hinreichend gedeckt 
werden können. Die nationalen 
Regelungsbehörden sollten der 
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Informationen über die Anwendung dieser 
Verordnung zur Verfügung gestellt werden.

Kommission in Abständen von sechs 
Monaten ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung die Ergebnisse dieser 
Beobachtungstätigkeit mitteilen. Die 
Kommission sollte am Ende eines 
Zeitraums von 12 Monaten ab dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Entwicklungen in der 
Gemeinschaft veröffentlichen. Die 
nationalen Regelungsbehörden sollten 
dafür sorgen, dass den Mobilfunknutzern 
aktuelle Informationen über die Anwendung 
dieser Verordnung zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 12
ERWÄGUNG 31 A (neu)

(31a) Die Anwendung dieser Verordnung 
wird im Fall Bulgariens und Rumäniens 
ausgesetzt, bis das Ergebnis einer gezielten 
Folgenabschätzung vorliegt, die die 
Kommission in Bezug auf diese beiden 
Mitgliedstaaten durchführt. In jedem Fall 
sollte die Einführung einer Obergrenze für 
Großkunden- und Endkundenentgelte im 
Roamingbereich im Fall Bulgariens und 
Rumäniens mit einer gleitenden 
Übergangsregelung erfolgen.

Or. en

Begründung

Die Märkte Bulgariens und Rumäniens sind relativ wenig ausgereift und benötigen 
entscheidende Investitionen in Verbesserungen an den Netzen. Deshalb ist es ganz wichtig, 
dass für diese beiden neuen Mitgliedstaaten eine gezielte Folgenabschätzung vorliegt, bevor 
die Roaming-Verordnung umgesetzt wird.
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Änderungsantrag von Andrea Losco

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABEN E A UND E B (neu)

(ea) „neue Roamingkunden“ sind die unter
Buchstabe e genannten Roamingkunden, 
die erstmals einen Vertrag mit einem 
Heimanbieter bzw. mit einem anderen 
Heimanbieter als zuvor geschlossen oder 
eine vorausbezahlte Karte erworben haben, 
nachdem die Vorschriften des Artikels 4 
wirksam geworden sind;
(eb) „bestehende Roamingkunden“ sind die 
unter Buchstabe e genannten 
Roamingkunden, die eine vorausbezahlte 
Karte erworben oder einen Vertrag 
geschlossen haben, bevor die Vorschriften 
des Artikels 4 wirksam geworden sind, und 
ihren Vertrag mit demselben Anbieter 
verlängert haben, sowie neue 
Roamingkunden, die sich gegen die 
Nutzung des in Artikel 4a vorgesehenen 
Verbraucherschutztarifs entschieden 
haben.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung werden Definitionen der Begriffe „neue Roamingkunden“ und 
„bestehende Roamingkunden“ entsprechend den vorgelegten Änderungsanträgen eingeführt. 

Änderungsantrag von Guntars Krasts

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 1 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Diese Verordnung führt Vorschriften 
zur Verbesserung der Preistransparenz und 
der Bereitstellung von Tarifinformationen 
für die Kunden bei internationalen 
Roamingdiensten ein.

Or. en
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Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 3 ÜBERSCHRIFT

Großkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).

Or. en

Begründung

Die kleinen, unabhängigen Betreiber haben unter Umständen Wettbewerbsprobleme und 
schlechtere Verhandlungspositionen, die sich aus der Einführung einheitlicher Obergrenzen 
für große und kleine Betreiber ergeben. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission einen 
Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verordnung auf diese Betreiber 
ausarbeitet. Anhand der Ergebnisse dieses Berichts kann die Kommission auch gezielte 
Maßnahmen vorschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Betreibern in der 
gesamten EU zu verbessern.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 3

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, darf 
u. a. einschließlich Verbindungsaufbau, 
Transit und Anrufzustellung nicht höher sein 
als der jeweils geltende Höchstbetrag pro 
Minute, der gemäß Anhang I festgesetzt 
wurde.

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, darf 
u. a. einschließlich Verbindungsaufbau, 
Transit und Anrufzustellung nicht höher sein 
als (70 %) des gemäß den Bestimmungen 
dieser Verordnung anzuwendenden 
Garantieentgelts für Endkunden.

Or. es

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 4
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Artikel 4

Endkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

Vorbehaltlich Artikel 5 darf das 
Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden für die 
Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, nicht 
höher sein als 130 % des jeweils geltenden 
Höchstbetrags des Großkundenentgelts für 
diesen Anruf, der gemäß Anhang I 
festgesetzt wurde. Die Entgeltobergrenzen 
dieses Artikels enthalten alle mit der 
Abwicklung regulierter Roaminganrufe 
verbundenen Festkosten, wie Entgelte für 
den Verbindungsaufbau oder die 
Freischaltung des Dienstes.

entfällt 

Or. en

Begründung

Unter dem Druck des Wettbewerbs werden die Betreiber gezwungen sein, die 
Endkundenpreise zu senken, und das sollte in keiner Weise reguliert werden. Der Wettbewerb 
auf nationaler Ebene wird dafür sorgen, dass sinkende Kosten angemessen an die Kunden 
weitergegeben werden.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 4

Vorbehaltlich Artikel 5 darf das 
Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden für die 
Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, nicht 
höher sein als 130 % des jeweils geltenden 
Höchstbetrags des Großkundenentgelts für 
diesen Anruf, der gemäß Anhang I 
festgesetzt wurde. Die Entgeltobergrenzen 
dieses Artikels enthalten alle mit der 

Alle europäischen Verbraucher haben das 
Recht, sich für ein anfängliches 
Endkundengarantieentgelt für regulierte 
ausgehende Roaminganrufe zu 
entscheiden. Dieses Entgelt wird vom 
Kommunikationsausschuss auf Vorschlag 
der Kommission und nach vorheriger 
Unterrichtung der Gruppe Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
festgelegt.
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Abwicklung regulierter Roaminganrufe 
verbundenen Festkosten, wie Entgelte für 
den Verbindungsaufbau oder die 
Freischaltung des Dienstes.

Or. es

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 4

Endkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

Endkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

Vorbehaltlich Artikel 5 darf das 
Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden für die Abwicklung
eines regulierten Roaminganrufs insgesamt
berechnet, nicht höher sein als 130 % des 
jeweils geltenden Höchstbetrags des 
Großkundenentgelts für diesen Anruf, der 
gemäß Anhang I festgesetzt wurde. Die 
Entgeltobergrenzen dieses Artikels enthalten 
alle mit der Abwicklung regulierter 
Roaminganrufe verbundenen Festkosten, 
wie Entgelte für den Verbindungsaufbau 
oder die Freischaltung des Dienstes.

Vorbehaltlich Artikel 5 darf das 
Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden für einen ein- bzw. 
ausgehenden regulierten Roaminganruf
durchschnittlich berechnet, nicht höher sein 
als 150 % des jeweils geltenden 
Höchstbetrags des Großkundenentgelts für 
diesen Anruf, der gemäß Anhang I 
festgesetzt wurde. Die Entgeltobergrenzen 
dieses Artikels enthalten alle mit der 
Abwicklung regulierter Roaminganrufe 
verbundenen Festkosten, wie Entgelte für 
den Verbindungsaufbau oder die 
Freischaltung des Dienstes.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Obergrenzen für das Endkundenentgelt sind zu niedrig und lassen 
keinen Spielraum für eine kreative Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Betreibern bzw. 
Diensten. Deshalb muss eine einheitliche, höhere Obergrenze für den Endkundenbereich in 
Verbindung mit Obergrenzen für einzelne Anrufe festgelegt werden, damit die Betreiber mehr 
Flexibilität haben und dadurch bessere Dienste für die Kunden möglich werden. Aus den 
gleichen Gründen müssen die Betreiber Gelegenheit haben, ihren Kunden Verträge 
anzubieten, bei denen die Obergrenze für das Endkundenentgelt höher liegt, solange den 
Kunden das Recht bleibt, zu den regulierten Preisen zurückzukehren, wenn sie wollen, und 
zwar ohne Einschränkungen und Zusatzgebühren. 
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Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 4 A (neu)

Artikel 4a
Verbraucherschutztarif

Ein Heimanbieter darf seinen 
Roamingkunden in keinem Fall mehr als 
0,5 EUR pro Minute für einen 
ausgehenden bzw. 0,3 EUR pro Minute für 
einen eingehenden Roaming-Anruf 
(ausschließlich Mehrwertsteuer) 
berechnen.

Or. en

Begründung

Ein Sicherheitstarif mit Obergrenzen für einzelne Anrufe ist zusätzlich notwendig und für die 
Verbraucher transparenter.

Änderungsantrag von Andrea Losco

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 4 A (neu)

Artikel 4a
Verbraucherschutztarif

1. Die Heimanbieter sind zu verpflichten, 
allen Roamingkunden in deutlicher und 
transparenter Weise einen 
Verbraucherschutztarif entsprechend den 
Bestimmungen des Absatzes 2 zur 
Verfügung zu stellen.
2. Das Endkundenentgelt je Minute 
(ausschließlich Mehrwertsteuer), das ein 
Heimanbieter seinen Roamingkunden für 
die Abwicklung eines Roaminganrufs 
berechnet, darf nicht höher sein als [0,48 
EUR] für ausgehende und [0,25 EUR] für 
eingehende Anrufe. Diese Entgelte 
verringern sich 12 bzw. 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
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automatisch um [5 %].
3. Bestehende Roamingkunden erhalten 
Gelegenheit, zum Verbraucherschutztarif 
zu wechseln. Der Tarifwechsel erfolgt 
gebührenfrei und darf nicht Bedingungen 
und Einschränkungen unterliegen, die sich 
auf bestehende Elemente des Vertrags 
beziehen.
4. Der Verbraucherschutztarif ist neuen 
Roamingkunden bei Vertragsabschluss 
automatisch anzubieten, sofern sie nicht 
absichtlich einen anderen Tarif wählen. 
Wenn sie einen anderen Tarif wählen, 
bleibt es den Kunden freigestellt, innerhalb 
eines Zeitraums von höchstens drei 
Monaten unter Beibehaltung der übrigen 
Elemente des Vertrags zum 
Verbraucherschutztarif zurückzukehren.
5. Die Entgeltobergrenzen dieses Artikels 
enthalten alle Festbestandteile, die zur 
Abwicklung regulierter Roaminganrufe 
gehören, wie Entgelte für den 
Verbindungsaufbau oder 
Freischaltungsentgelte.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird die Verpflichtung der Heimanbieter eingeführt, allen Kunden einen 
einheitlichen Verbraucherschutztarif für eingehende und ausgehende Anrufe anzubieten. 
Gleichzeitig können die Heimanbieter mehrere Angebote (z.B. mehrere Dienste in einem 
Paket) aufstellen, durch die ihre eigenen Kunden andere Preise als im Verbraucherschutztarif 
vorgesehen nutzen können, falls die Kunden freiwillig diese Angebote wählen.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 4 B (neu)

Artikel 4b
Alternative Tarifpläne

Die Heimanbieter können mit ihren 
Kunden Roaming-Preise über den in 



PE 384.546v01-00 12/34 AM\651864DE.doc

DE

Artikel 4 und 4a genannten Grenzen 
vereinbaren, sofern in einer solchen 
Vereinbarung festgehalten wird, dass 
Kunden, die alternative Tarifregelungen
akzeptieren, das Recht eingeräumt wird, 
gebührenfrei und ohne Sanktionen und mit 
einer Kündigungsfrist von höchsten 30 
Tagen als einziger Einschränkung zu den 
in Artikel 4 und 4a vorgesehenen 
Tarifgrenzen zurückzukehren.

Or. en

Begründung

Die Betreiber müssen Gelegenheit haben, ihren Kunden Verträge anzubieten, bei denen die 
Obergrenze für das Endkundenentgelt höher liegt, solange den Kunden das Recht bleibt, zu 
den regulierten Preisen zurückzukehren, wenn sie wollen, und zwar ohne Einschränkungen 
und Zusatzgebühren.

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 23
ARTIKEL 5

Artikel 5

Inkrafttreten der Entgeltobergrenzen für 
regulierte Roaminganrufe auf 

Endkundenebene

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam.

entfällt

Or. en

Begründung

Unter dem Druck des Wettbewerbs werden die Betreiber gezwungen sein, die 
Endkundenpreise zu senken, und das sollte in keiner Weise reguliert werden. Der Wettbewerb 
auf nationaler Ebene wird dafür sorgen, dass sinkende Kosten angemessen an die Kunden 
weitergegeben werden.
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Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 5

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam

Or. en

Begründung

Wenn eine Verordnung über den Endkundenbereich in Kraft tritt, sind mindestens 24 Monate 
seit der Marktanalyse und der Folgenabschätzung im Bereich internationales Roaming durch 
die Kommission vergangen. In diesem Zeitraum hat sich auf den Märkten – im Unterschied zu 
dem, was man uns glauben machen will – vieles getan bzw. tut sich bzw. wird sich tun. 

Es wäre sinnvoll, die Auswirkungen der vorgeschlagenen Regulierung für den 
Großkundenbereich auf den Endkundenbereich während einer Zeitspanne des Abwartens zu 
prüfen. Zudem wäre eine Klausel über ein späteres Wirksamwerden ein Instrument, das dafür 
sorgt, dass Regelungen über den Endkundenbereich nur eingeführt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass die Regelungen über den Großkundenbereich nicht funktionieren. 

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 25
ARTIKEL 5

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam.

Die Festlegung des anfänglichen 
Endkundengarantieentgelts gemäß 
Artikel 4 erfolgt innerhalb einer Frist von 
höchsten drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung, und die sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen werden sechs 
Monate nach dieser Festlegung wirksam. 
Falls ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Richtlinie und in den drei Jahren 
ihrer Geltungsdauer keine gemäß dem 
oben stehenden Absatz vorgesehene 
Einigung zustande kommt, kürzen die 
Betreiber das am 31. Dezember 2006 
verlangte Entgelt um mindestens (10 %) 
und in den beiden darauf folgenden Jahren 
im selben Verhältnis, sofern keine 
entsprechenden Bestimmungen oder 
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Revisionen angenommen werden.

Or. es

Änderungsantrag von Zsolt László Becsey

Änderungsantrag 26
ARTIKEL 5

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam

Die Anwendung des Artikels 4 hängt von 
den Ergebnissen einer frühzeitigen 
Überprüfung der möglichen günstigen 
Auswirkungen der Preisregulierung auf 
der Großkundenebene ab.

Wenn der Preisrückgang auf der 
Endkundenebene nicht einem möglichen 
Preisrückgang auf der Großkundenebene
entspricht, ist die Vorschrift des Artikels 4 
über die Endkundenentgeltobergrenze 
anzuwenden.

Or. en

Begründung

Der Preisrückgang auf der Großkundenebene dürfte einen entsprechenden wesentlichen 
Rückgang auf der Endkundenebene mit sich bringen. Es wäre also sinnvoller, Regelungen 
über die Endkundenentgelte einzuführen, wenn eine umfassende Studie über die 
Auswirkungen auf die Endkundenpreise nach der Preissenkung auf der Großkundenebene 
veröffentlicht ist.

Änderungsantrag von Guntars Krasts

Änderungsantrag 27
ARTIKEL 5

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
drei Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam

Or. en
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Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 28
ARTIKEL 6

Artikel 6

Endkundenentgelte für die Anrufannahme 
während des Roamings in der 

Gemeinschaft

Das Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden insgesamt dafür 
berechnet, dass dieser während des 
Roamings in einem besuchten Netz einen 
Sprachtelefonanruf annimmt, darf pro 
Minute nicht höher sein als 130 % des 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 veröffentlichten 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts. Die 
Entgeltobergrenzen dieses Artikels 
enthalten alle mit der Abwicklung 
regulierter Roaminganrufe verbundenen 
Festbestandteile, wie einmalige Entgelte 
oder Freischaltungsentgelte.

entfällt 

Or. en

Begründung

Unter dem Druck des Wettbewerbs werden die Betreiber gezwungen sein, die 
Endkundenpreise zu senken, und das sollte in keiner Weise reguliert werden. Der Wettbewerb 
auf nationaler Ebene wird dafür sorgen, dass sinkende Kosten angemessen an die Kunden 
weitergegeben werden.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 29
ARTIKEL 6

Artikel 6

Endkundenentgelte für die Anrufannahme 
während des Roamings in der 

Gemeinschaft

entfällt 
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Das Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden insgesamt dafür
berechnet, dass dieser während des 
Roamings in einem besuchten Netz einen 
Sprachtelefonanruf annimmt, darf pro 
Minute nicht höher sein als 130 % des 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 veröffentlichten 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts. Die 
Entgeltobergrenzen dieses Artikels 
enthalten alle mit der Abwicklung 
regulierter Roaminganrufe verbundenen 
Festbestandteile, wie einmalige Entgelte 
oder Freischaltungsentgelte.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Obergrenzen für das Endkundenentgelt sind zu niedrig und lassen 
keinen Spielraum für eine kreative Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Betreibern bzw. 
Diensten. Deshalb muss eine einheitliche, höhere Obergrenze für den Endkundenbereich in 
Verbindung mit Obergrenzen für einzelne Anrufe festgelegt werden, damit die Betreiber mehr 
Flexibilität haben und dadurch bessere Dienste für die Kunden möglich werden. Aus den 
gleichen Gründen müssen die Betreiber Gelegenheit haben, ihren Kunden Verträge 
anzubieten, bei denen die Obergrenze für das Endkundenentgelt höher liegt, solange den 
Kunden das Recht bleibt, zu den regulierten Preisen zurückzukehren, wenn sie wollen, und 
zwar ohne Einschränkungen und Zusatzgebühren.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 30
ARTIKEL 6

Das Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden insgesamt dafür 
berechnet, dass dieser während des 
Roamings in einem besuchten Netz einen 
Sprachtelefonanruf annimmt, darf pro 
Minute nicht höher sein als 130 % des 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 veröffentlichten 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts. Die 
Entgeltobergrenzen dieses Artikels 

Alle europäischen Verbraucher haben das 
Recht, sich für ein 
Endkundengarantieentgelt für eingehende 
Roaminganrufe zu entscheiden. Dieses 
Entgelt wird vom 
Kommunikationsausschuss auf Vorschlag 
der Kommission und nach vorheriger 
Unterrichtung der Gruppe Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
festgelegt.
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enthalten alle mit der Abwicklung 
regulierter Roaminganrufe verbundenen 
Festbestandteile, wie einmalige Entgelte 
oder Freischaltungsentgelte.

Or. es

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 31
ARTIKEL 7

Artikel 7
Transparenz der Endkundenentgelte

Jeder Heimanbieter stellt seinen 
Roamingkunden auf Anfrage persönliche 
Preisinformationen über die 
Endkundenentgelte bereit, die diesem 
Kunden für ausgehende oder 
angenommene Anrufe in dem besuchten 
Mitgliedstaat berechnet werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Preistransparenz muss gegeben sein. Dabei gibt es keine Hinweise darauf, dass alle Kunden 
unbedingt die gleiche Lösung bevorzugen, wie „pull“-SMS oder „push“-SMS, wenn sie in 
einem anderen Staat ankommen. Manchen wäre es lieber, dass sie von SMS mit 
Preisinformationen und Alternativangeboten „überschüttet“ werden.

Eine Transparenzvorschrift muss allgemein formuliert sein, damit Kunden und Betreiber im 
Lauf der Zeit zu der richtigen Methode finden können.

Hier ist zu betonen, dass ein Sprachinformationssystem für die Betreiber und damit für die 
Kunden zusätzliche Kosten mit sich bringt. Außerdem ist zu beachten, dass jede denkbare
„Echtzeit“-Lösung für die Bereitstellung von Informationen über Preise bzw. Kosten 
wesentliche technische Änderungen an den Netzen voraussetzen würde, wenn sie überhaupt 
möglich ist.

Änderungsantrag von Donata Gottardi und Katerina Batzeli

Änderungsantrag 32
ARTIKEL 7 ABSATZ 1
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1. Jeder Heimanbieter stellt seinen 
Roamingkunden auf Anfrage persönliche 
Preisinformationen über die 
Endkundenentgelte bereit, die diesem 
Kunden für ausgehende oder angenommene 
Anrufe in dem besuchten Mitgliedstaat 
berechnet werden.

1. Jeder Heimanbieter stellt seinen 
Roamingkunden automatisch persönliche 
Preisinformationen über die 
Endkundenentgelte und das Vorhandensein 
von besonderen 
Weiterleitungsvereinbarungen mit anderen 
Mobiltelefondienstanbietern bereit, die 
diesem Kunden für ausgehende oder 
angenommene Anrufe in dem besuchten 
Mitgliedstaat berechnet werden. 

Or. en

Begründung

Um Transparenz und Wettbewerb zu verbessern, sollten die Kunden Informationen über 
Endkundengebühren und das Vorhandensein von Weiterleitungsvereinbarungen zwischen 
dem Heimanbieter und dem Anbieter des besuchten Netzes haben, damit sie anhand 
vollständiger Informationen eine Wahl treffen können.

Änderungsantrag von Donata Gottardi und Katerina Batzeli

Änderungsantrag 33
ARTIKEL 7 ABSATZ 2

2. Der Kunde kann diese Anfrage 
wahlweise mit einem Mobilfunkanruf oder 
durch Absenden einer Kurznachricht (SMS) 
an die vom Heimanbieter dafür jeweils 
bestimmte Rufnummer stellen und erhält 
die Antwort wahlweise im Laufe desselben 
Anrufs oder (unverzüglich) per SMS.

2. Der Roamingkunde empfängt die in 
Absatz 1 genannte Information mit einem 
Mobilfunkanruf oder durch eine 
Kurznachricht (SMS). Die Information ist 
binnen einer Stunde ab der Einreise des 
Kunden in den besuchten Mitgliedstaat von 
allen in dem besuchten Mitgliedstaat 
tätigen Mobiltelefondienstanbietern
bereitzustellen. 

Or. en

Begründung

To improve transparency in retail prices, there is a need to introduce an automatic 
requirement on mobile telephony service providers to supply subscribers with information on 
roaming charges, for making and receiving calls, the moment they enter the Member State 
they are visiting. In order to make a well informed choice, the customer shall receive such 
information from all the mobile telephony providers operating in the visited country. To be 
useful such information must be supplied with all due speed. Within an hour of entering the 
Member State visited, the user should receive a voice call or an automatic SMS from their 
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provider of origin containing personalised information on the prices applied in that country.

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 34
ARTIKEL 7 ABSATZ 2

2. Der Kunde kann diese Anfrage wahlweise 
mit einem Mobilfunkanruf oder durch 
Absenden einer Kurznachricht (SMS) an 
die vom Heimanbieter dafür jeweils 
bestimmte Rufnummer stellen und erhält 
die Antwort wahlweise im Laufe desselben 
Anrufs oder (unverzüglich) per SMS.

2. Der Kunde kann sich dafür entscheiden,
diese Anfrage zu stellen und die 
Information auf Einzelanfrage zu erhalten, 
d.h. sie per Kurznachricht (SMS) zu 
empfangen oder sie im Internet zur 
Verfügung stellen zu lassen. Die 
Information kann von einem einzelnen 
Mobiltelefondienstbetreiber oder einer 
Organisation bereitgestellt werden, die die 
Information von einem Betreiber erhält.

Or. en

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 35
ARTIKEL 7 ABSATZ 3

3. Der in Absatz 2 genannte 
Informationsdienst ist für den Kunden 
kostenlos; dies gilt sowohl für die Anfrage 
als auch den Empfang der angefragten 
Informationen.

3. Vom Kunden angeforderte allgemeine 
Informationen sind kostenlos
bereitzustellen; allerdings kann eine 
individuelle Preisinformation vertretbaren 
kommerziellen Tarifen unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag von Andrea Losco

Änderungsantrag 36
ARTIKEL 7 ABSATZ 3 A (neu)

3a. Der Kunde kann jederzeit beantragen, 
dass der oben genannte kostenlose 
Informationsdienst eingestellt wird.
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Or. it

Begründung

Um die Zusendung unerwünschter Botschaften zu umgehen, müssen die Kunden, vor allem 
wenn sie eine Grenze überschreiten, jederzeit die Möglichkeit haben, das freiwillige System 
der Abfrage zu wählen.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli und Donata Gottardi

Änderungsantrag 37
ARTIKEL 8 ABSATZ 1 A

1a. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen die mit der Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere der Artikel 3, 4, 
4a und 4 b, zusammenhängenden 
Informationen in einer Art und Weise 
öffentlich zur Verfügung, durch die 
Interessierte leicht Zugang dazu finden.

Or. en

Begründung

Die Ergebnisse der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Beobachtungs- und 
Überwachungsverfahren sollten transparent und öffentlich zugänglich sein, damit 
Interessierte und Kunden sich gut informieren lassen können.

Änderungsantrag von Sharon Bowles

Änderungsantrag 38
ARTIKEL 8 ABSATZ 6

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte, 
die für die Abwicklung von Sprach- und 
Datenkommunikationsdiensten, 
einschließlich Kurznachrichten (SMS) und 
multimedialer Nachrichten (MMS), 
insbesondere auch in den Gebieten in 
äußerster Randlage der Gemeinschaft, für 
Roamingkunden auf der Großkunden- und 
Endkundenebene berechnet werden, und 
teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer 

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte, 
die für die Abwicklung von 
Sprachtelefondiensten, insbesondere auch 
in den Gebieten in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft, für Roamingkunden auf der 
Großkunden- und Endkundenebene 
berechnet werden, und teilen der 
Kommission die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen auf Anfrage mit.
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Beobachtungen auf Anfrage mit.

Or. en

Begründung

Damit diese Verordnung zügig verabschiedet werden kann, sollte das Roaming im 
Datenverkehr nicht unmittelbar in den Geltungsbereich einbezogen sein. Es bleibt jedoch 
wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden und die Kommission die Roaming-Kosten 
in diesem Bereich überwachen, die Ergebnisse bewerten und entsprechende Regelungen auf 
den Weg bringen, falls es notwendig erscheint. Die richtige Stelle dafür ist Artikel 12 
(Überprüfungsverfahren) – siehe übrige Änderungsanträge.

Änderungsantrag von Guntars Krasts

Änderungsantrag 39
ARTIKEL 8 ABSATZ 6

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte, 
die für die Abwicklung von Sprach- und 
Datenkommunikationsdiensten, 
einschließlich Kurznachrichten (SMS) und 
multimedialer Nachrichten (MMS), 
insbesondere auch in den Gebieten in 
äußerster Randlage der Gemeinschaft, für 
Roamingkunden auf der Großkunden- und 
Endkundenebene berechnet werden, und 
teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen auf Anfrage mit.

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte,
die für die Abwicklung von Sprach- und 
Datenkommunikationsdiensten, 
einschließlich Kurznachrichten (SMS) und 
multimedialer Nachrichten (MMS), 
insbesondere auch in den Gebieten in 
äußerster Randlage der Gemeinschaft, für 
Roamingkunden auf der Großkunden- und 
Endkundenebene berechnet werden, und 
teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen ab dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung in Abständen von sechs 
Monaten mit. Die Kommission 
veröffentlicht am Ende eines Zeitraums 
von 12 Monaten ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht über die 
Entwicklungen in der Gemeinschaft.

Or. en

Änderungsantrag von Zsolt László Becsey

Änderungsantrag 40
ARTIKEL 9 ABSATZ 1 A (neu)

Die Kommission gibt Anleitungen zur 
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Anwendung des mit der Durchführung 
dieser Verordnung einhergehenden 
Überwachungsmechanismus heraus, um 
die Anwendung eines einheitlichen 
Sanktionssystems auf Gemeinschaftsebene 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass die Kommission ein einheitliches Sanktionssystem im Zusammenhang mit 
dieser Verordnung ausarbeitet und damit verhindert, dass unterschiedliche Verfahren in den 
Mitgliedstaaten bei Verstößen auftreten.

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 41
ARTIKEL 10

Artikel 10
Durchschnittliches Mobilfunk-

Zustellungsentgelt

1. Das durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt wird im Einklang mit 
den Kriterien und Methoden in Anhang II 
auf der Grundlage der von den nationalen 
Regulierungsbehörden gemäß Absatz 2 und 
4 übermittelten Informationen festgesetzt.

entfällt 

2. Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission auf Anfrage 
und innerhalb der in der Anfrage von der 
Kommission gesetzten Frist die in Anhang 
II aufgeführten Informationen.
3. Die Kommission veröffentlicht das 
gemäß Absatz 1, 2 und 4 festgesetzte 
durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt regelmäßig im Amtsblatt 
der Europäischen Union.
4. Bei der ersten Veröffentlichung des 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung stützt sich die 
Kommission auf die jüngsten, dem Anhang 
II entsprechenden Informationen, die 
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gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/21/EG in Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bezüglich der Überwachung der 
Umsetzung des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation von 2002 
erfasst wurden.
5. Die Unternehmen, die den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
unterliegen, sorgen dafür, dass jede 
Änderung ihrer Entgelte, die notwendig 
wird, um die Einhaltung der Artikel 3, 4 
und 6 zu gewährleisten, innerhalb von zwei 
Monaten nach jeder gemäß dem Verfahren 
dieses Artikels erfolgten Veröffentlichung 
wirksam wird.
6. Änderungen, die erforderlich sind, um 
den Anhang II an die technische 
Entwicklung oder an die Entwicklung der 
Märkte anzupassen, werden von der 
Kommission nach dem in Artikel 13 Absatz 
3 genannten Verfahren vorgenommen.

Or. en

Begründung

Viele kleine Betreiber, die zu mehr Wettbewerb, größerer Auswahl für die Verbraucher und 
der Entwicklung neuer, innovativer Dienste auf dem Sektor Telekommunikation beitragen, 
könnten infolge dieser von der Kommission vorgeschlagenen Verordnung in eine nachteilige 
Lage geraten. Durch die Einführung von Preishöchstniveaus entsteht ein gewisses Maß an 
Schutz für kleinere Betreiber.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 42
ARTIKEL 10

Artikel 10
Durchschnittliches Mobilfunk-

Zustellungsentgelt

entfällt

1. Das durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt wird im Einklang mit 
den Kriterien und Methoden in Anhang II 
auf der Grundlage der von den nationalen 
Regulierungsbehörden gemäß Absatz 2 und 
4 übermittelten Informationen festgesetzt.
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2. Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission auf Anfrage 
und innerhalb der in der Anfrage von der 
Kommission gesetzten Frist die in Anhang 
II aufgeführten Informationen.
3. Die Kommission veröffentlicht das 
gemäß Absatz 1, 2 und 4 festgesetzte 
durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt regelmäßig im Amtsblatt 
der Europäischen Union.
4. Bei der ersten Veröffentlichung des 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung stützt sich die 
Kommission auf die jüngsten, dem Anhang 
II entsprechenden Informationen, die 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/21/EG in Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben bezüglich der Überwachung der 
Umsetzung des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation von 2002 
erfasst wurden.
5. Die Unternehmen, die den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
unterliegen, sorgen dafür, dass jede 
Änderung ihrer Entgelte, die notwendig 
wird, um die Einhaltung der Artikel 3, 4 
und 6 zu gewährleisten, innerhalb von zwei 
Monaten nach jeder gemäß dem Verfahren 
dieses Artikels erfolgten Veröffentlichung 
wirksam wird.
6. Änderungen, die erforderlich sind, um 
den Anhang II an die technische 
Entwicklung oder an die Entwicklung der 
Märkte anzupassen, werden von der 
Kommission nach dem in Artikel 13 Absatz 
3 genannten Verfahren vorgenommen.

Or. es

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 43
ARTIKEL 10 ABSATZ 5

5. Die Unternehmen, die den Bestimmungen 5. Die Unternehmen, die den Bestimmungen 
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dieser Verordnung unterliegen, sorgen dafür, 
dass jede Änderung ihrer Entgelte, die 
notwendig wird, um die Einhaltung der 
Artikel 3, 4 und 6 zu gewährleisten, 
innerhalb von zwei Monaten nach jeder 
gemäß dem Verfahren dieses Artikels 
erfolgten Veröffentlichung wirksam wird.

dieser Verordnung unterliegen, sorgen dafür, 
dass jede Änderung ihrer Entgelte, die 
notwendig wird, um die Einhaltung der 
Artikel 3 und 4 zu gewährleisten, innerhalb 
von zwei Monaten nach jeder gemäß dem 
Verfahren dieses Artikels erfolgten 
Veröffentlichung wirksam wird.

Or. en

Begründung

Ein Reservetarif, der Obergrenzen für individuelle Anrufe vorsieht, ist zusätzlich notwendig und 
schafft mehr Transparenz für die Verbraucher.

Änderungsantrag von Sharon Bowles

Änderungsantrag 44
ARTIKEL 12

Die Kommission überprüft die Anwendung 
dieser Verordnung und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. In ihrem 
Bericht begründet die Kommission die 
Notwendigkeit der weiteren Regulierung 
oder die Möglichkeit der Aufhebung in 
Anbetracht der Marktentwicklung und der 
Wettbewerbssituation. Hierzu kann die 
Kommission von den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

1. Die Kommission überprüft die 
Anwendung dieser Verordnung und erstattet 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. In ihrem 
Bericht begründet die Kommission die 
Notwendigkeit der weiteren Regulierung 
oder die Möglichkeit der Aufhebung in 
Anbetracht der Marktentwicklung und der 
Wettbewerbssituation. Hierzu kann die 
Kommission von den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

2. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte 
für die Abwicklung von 
Datenübermittlung, MMS und SMS für 
Roamingkunden auf der Großkunden- und 
Endkundenebene, wobei sie auch Daten 
über die durchschnittlichen von den 
Mobiltelefondienstbetreibern in der 
Gemeinschaft auf Großkundenebene 
erhobenen Entgelte im internationalen 
Roamingverkehr erfassen, und teilen der 
Kommission 12 Monate nach dem 
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Inkrafttreten dieser Verordnung und 
anschließend auf Verlangen die Ergebnisse 
dieser Beobachtungstätigkeit mit.
3. Auf der Grundlage der in Absatz 2 
genannten Daten legt die Kommission 
innerhalb von 18 Monaten nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung dem 
Europäischen Parlament und dem Rat eine 
Analyse der Entgelte für internationale 
Roaming-Datenkommunikationsdienste für 
Großkunden in der Gemeinschaft vor. 
Wenn die Entgelte für internationale 
Roaming-Datenkommunikationsdienste 
auf Großkundenebene nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung nicht auf 
Niveaus gesunken sind, die mit denjenigen 
des Roaming im Sprachtelefondienst 
vergleichbar sind, beurteilt die 
Kommission, ob eine Regulierung 
notwendig ist, damit die Entgelte für die 
Bereitstellung von 
Datenkommunikationsdiensten für 
Roamingkunden auf Großkundenebene 
sinken, und legt erforderlichenfalls einen 
Vorschlag vor.

Or. en

Begründung

Damit diese Verordnung zügig verabschiedet werden kann, sollte das Roaming im 
Datenverkehr nicht unmittelbar in den Geltungsbereich einbezogen sein. Es bleibt jedoch 
wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden und die Kommission die Roaming-Kosten 
in diesem Bereich überwachen, die Ergebnisse bewerten und entsprechende Regelungen auf 
den Weg bringen, falls es notwendig erscheint.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 45
ARTIKEL 12 ABSATZ 1A (neu)

In Anbetracht der besonderen Risiken für 
kleine und unabhängige Betreiber – gerade 
nach dem Beginn der Tätigkeit – arbeitet 
die Kommission innerhalb der beiden 
ersten Jahre ab dem Inkrafttreten der 
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Verordnung einen Bericht aus, in dem die 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit der genannten 
Betreiber analysiert werden, gegebenenfalls 
mit Vorschlägen für künftige Eingriffe.

Or. en

Begründung

Die kleinen, unabhängigen Betreiber haben unter Umständen Wettbewerbsprobleme und 
schlechtere Verhandlungspositionen, die sich aus der Einführung einheitlicher Obergrenzen 
für große und kleine Betreiber ergeben. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission einen 
Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verordnung auf diese Betreiber 
ausarbeitet. Anhand der Ergebnisse dieses Berichts kann die Kommission auch gezielte 
Maßnahmen vorschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Betreibern in der 
gesamten EU zu verbessern.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 46
ARTIKEL 12

Die Kommission überprüft die Anwendung 
dieser Verordnung und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. In ihrem 
Bericht begründet die Kommission die 
Notwendigkeit der weiteren Regulierung 
oder die Möglichkeit der Aufhebung in 
Anbetracht der Marktentwicklung und der 
Wettbewerbssituation. Hierzu kann die 
Kommission von den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

Die Kommission überprüft die Anwendung 
dieser Verordnung und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. In ihrem 
Bericht begründet die Kommission die 
Notwendigkeit einer weiteren Regulierung 
in Anbetracht der Marktentwicklung und der 
Wettbewerbssituation. Hierzu kann die 
Kommission von den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

Or. es

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 47
ARTIKEL 12 A (neu)
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Artikel 12 a
Geltungsdauer

Diese Verordnung läuft drei Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten aus.

Or. es

Änderungsantrag von Zsolt László Becsey

Änderungsantrag 48
ARTIKEL 13 A (neu)

Artikel 13a
In ihrem in Artikel 12 genannten Bericht 
berücksichtigt die Kommission in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
nationalen Aufsichtsbehörden die 
Entwicklung der Entgelte im 
innerstaatlichen Sprachtelefondienst.
Mobiltelefondienstbetreiber mit einer 
bedeutenden Stellung auf den nationalen 
Märkten sind daran zu hindern, ihre
Inlandsentgelte anzuheben, um Verluste, 
die infolge dieser Verordnung entstanden 
sind, auszugleichen.

Or. en

Begründung

Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Mobiltelefondienstbetreiber die Verluste, die sie 
durch die Preisbegrenzungsvorschriften dieser Verordnung erleiden, durch Anhebung der 
Inlandsgesprächstarife auszugleichen versuchen. Nach einer Bewertung der Auswirkungen 
der regulierten Obergrenzen müssen auch die Tendenzen am Inlandsmarkt begutachtet 
werden. Es kommt entscheidend darauf an, abgesprochene oder missbräuchliche 
Preisbildung der Diensteanbieter auf den nationalen Märkten zu unterbinden.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 49
ARTIKEL 16 A (neu)
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Artikel 16a
Ausnahme

Die Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten nicht für Bulgarien und Rumänien.
Die Kommission überwacht sämtliche 
Entwicklungen im Bereich der Entgelte für 
die Erbringung von Roaming-Diensten für 
Sprachanrufe auf der Großkunden- und 
der Endkundenebene durch die 
Heimanbieter in Bulgarien und Rumänien 
und arbeitet spätestens zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung eine 
Bewertung der Auswirkungen aus.

Or. en

Begründung

Die Märkte Bulgariens und Rumäniens sind relativ wenig ausgereift und benötigen 
entscheidende Investitionen in Verbesserungen an den Netzen. Deshalb ist es ganz wichtig, 
dass für diese beiden neuen Mitgliedstaaten eine gezielte Folgenabschätzung vorliegt, bevor 
die Roaming-Verordnung umgesetzt wird.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 50
ANHANG I

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden 
für die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs aus diesem besuchten Netz 
insgesamt berechnet, darf pro Minute nicht 
höher sein als der jeweils geltende Betrag 
des gemäß Artikel 10 Absatz 3 
veröffentlichten durchschnittlichen 
Mobilfunk-Zustellungsentgelts multipliziert 
mit:

entfällt 

a) dem Faktor zwei, falls es sich um einen 
regulierten Roaminganruf zu einer 
Rufnummer handelt, die zu einem 
öffentlichen Telefonnetz im gleichen 
Mitgliedstaat gehört, in dem sich auch das 
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besuchte Netz befindet, oder
b) dem Faktor drei, falls es sich um einen 
regulierten Roaminganruf zu einer 
Rufnummer handelt, die zu einem 
öffentlichen Telefonnetz in einem anderen 
Mitgliedstaat gehört als dem, in dem sich 
das besuchte Netz befindet.
Die Entgeltobergrenzen dieses Anhangs 
enthalten alle möglichen Festbestandteile 
wie beispielsweise Entgelte für den 
Verbindungsaufbau.

Or. es

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 51
ANHANG I

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs aus diesem besuchten Netz 
insgesamt berechnet, darf pro Minute nicht 
höher sein als der jeweils geltende Betrag 
des gemäß Artikel 10 Absatz 3 
veröffentlichten durchschnittlichen 
Mobilfunk-Zustellungsentgelts multipliziert 
mit:

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs aus diesem besuchten Netz 
insgesamt berechnet, darf pro Minute nicht 
höher sein als der jeweils geltende Betrag 
des gemäß Artikel 10 Absatz 3 
veröffentlichten durchschnittlichen 
Mobilfunk-Zustellungsentgelts multipliziert 
mit dem Faktor drei.

a) dem Faktor zwei, falls es sich um einen 
regulierten Roaminganruf zu einer 
Rufnummer handelt, die zu einem 
öffentlichen Telefonnetz im gleichen 
Mitgliedstaat gehört, in dem sich auch das 
besuchte Netz befindet, oder
b) dem Faktor drei, falls es sich um einen 
regulierten Roaminganruf zu einer 
Rufnummer handelt, die zu einem 
öffentlichen Telefonnetz in einem anderen 
Mitgliedstaat gehört als dem, in dem sich 
das besuchte Netz befindet.
Die Entgeltobergrenzen dieses Anhangs 
enthalten alle möglichen Festbestandteile 
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wie beispielsweise Entgelte für den 
Verbindungsaufbau.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Obergrenzen der Entgelte auf der Großkundenebene sind zu niedrig und 
hätten erhebliche nachteilige Folgen für die Betreiber, besonders in Zielländern von 
Touristen. Darüber hinaus werden separate Obergrenzen für Gespräche innerhalb des 
Landes und sonstige Gespräche erhebliche Verwirrung hervorrufen. Aus diesem Grund wäre 
eine einheitliche, höhere Obergrenze, nämlich in Höhe des gemäß Artikel 10 Absatz 3 
veröffentlichten durchschnittlichen Mobilfunk-Zustellungsentgelts, multipliziert mit dem 
Faktor 3,0, eher angemessen.

Änderungsantrag von Antolín Sánchez Presedo

Änderungsantrag 52
ANHANG II

Methode für die Bestimmung des 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts gemäß Artikel 10

entfällt

a) „nationaler gewichteter Durchschnitt 
der Mobilfunk-Zustellungsentgelte“ ist das 
arithmetische Mittel aus den Mobilfunk-
Zustellungsentgelten der einzelnen 
Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht, 
gewichtet nach der Anzahl der aktiven 
Kunden pro Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht;
b) „Mobilfunk-Zustellungsentgelte der 
einzelnen Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht“ sind die durchschnittlichen 
Entgelte pro Minute (einschließlich 
etwaiger Entgelte für den 
Verbindungsaufbau), die jeder Betreiber 
mit beträchtlicher Marktmacht ausgehend 
von einem dreiminütigen Gespräch zur 
Hauptzeit ausschließlich Mehrwertsteuer in 
der Landeswährung des betreffenden 
Mitgliedstaats für die Zustellung von 
Sprachanrufen in sein Mobilfunknetz 
berechnet und die nach einem von der 
nationalen Regulierungsbehörde 
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festgelegten Verfahren ermittelt werden;
c) „Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht“ ist ein Betreiber eines 
öffentlichen terrestrischen 
Mobilfunknetzes, der gemäß Artikel 16 der 
Richtlinie 2002/21/EG auf einem Markt für 
die Anrufzustellung in solche Netze in dem 
betreffenden Mitgliedstaat als 
Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurde;
c) „Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht“ ist ein Betreiber eines 
öffentlichen terrestrischen 
Mobilfunknetzes, der gemäß Artikel 16 der 
Richtlinie 2002/21/EG auf einem Markt für 
die Anrufzustellung in solche Netze in dem 
betreffenden Mitgliedstaat als 
Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eingestuft wurde;
e) „aktive Kunden“ sind aktive 
Mobilfunkteilnehmer (sowohl 
Vorauszahler als auch Vertragskunden mit 
nachträglicher Abrechnung), ermittelt 
nach einem von der nationalen 
Regulierungsbehörde festgelegten 
Verfahren.
2. Das durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt, das gemäß Artikel 10 
Absatz 3 veröffentlicht wird, ist das 
arithmetische Mittel aus den nationalen 
gewichteten Durchschnitten der 
Mobilfunk-Zustellungsentgelte, das 
ihrerseits nach der Gesamtzahl der aktiven 
Kunden in jedem Mitgliedstaat gewichtet 
wird. Seine Berechnung erfolgt anhand der 
in Absatz 3 genannten Angaben, die der 
Kommission von den nationalen 
Regulierungsbehörden auf Anfrage einzeln 
gemäß Artikel 10 Absatz 2 oder 4 
übermittelt werden.
3. Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission folgende 
Informationen:
a) den nationalen gewichteten 
Durchschnitt der Mobilfunk-
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Zustellungsentgelte,
b) die Summe aller aktiven Kunden pro 
Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht in 
ihrem Mitgliedstaat,
wobei sich diese Angaben jeweils auf den 
von der Kommission in ihrer Anfrage 
gesetzten Stichtag beziehen.
4. Für Mitgliedstaaten mit einer anderen 
Währung als dem Euro rechnet die 
Kommission den mitgeteilten nationalen 
gewichteten Durchschnitt der Mobilfunk-
Zustellungsentgelte anhand des 
Wechselkurses, der für den von der 
Kommission gemäß Absatz 3 vorgegebenen 
Stichtag im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht wurde, in Euro um.

Or. es

Änderungsantrag von Zsolt László Becsey

Änderungsantrag 53
ANHANG II NUMMER 1 BUCHSTABE B

b) „Mobilfunk-Zustellungsentgelte der 
einzelnen Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht“ sind die durchschnittlichen 
Entgelte pro Minute (einschließlich etwaiger 
Entgelte für den Verbindungsaufbau), die 
jeder Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht ausgehend von einem 
dreiminütigen Gespräch zur Hauptzeit
ausschließlich Mehrwertsteuer in der 
Landeswährung des betreffenden 
Mitgliedstaats für die Zustellung von 
Sprachanrufen in sein Mobilfunknetz 
berechnet und die nach einem von der 
nationalen Regulierungsbehörde festgelegten 
Verfahren ermittelt werden;

(b) „Mobilfunk-Zustellungsentgelte der 
einzelnen Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht“ sind die numerisch 
(einschließlich Hauptzeit und andere 
Zeiten) ermittelten durchschnittlichen 
Entgelte pro Minute (einschließlich etwaiger 
Entgelte für den Verbindungsaufbau), die 
jeder Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht ausschließlich Mehrwertsteuer 
in der Landeswährung des betreffenden 
Mitgliedstaats für die Zustellung von 
Sprachanrufen in sein Mobilfunknetz 
berechnet und die nach einem von der 
nationalen Regulierungsbehörde festgelegten 
Verfahren ermittelt werden;

Or. en

Begründung

The initially proposed price cap regulation does not address properly the definition of the 
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average mobile termination rate at EU level. The original Commission proposal calculate the 
average termination rate taking into account the three-minute call at peak rate charged by 
mobile service providers with sizeable domestic market power. Great bulk of Member States 
does not have regulation applicable to three-minute-call rate in peak time. Therefore price 
ceiling should be calculated on the basement of the average mobile termination rate 
comprising more than mere the three-minute-voice calls in peak time. 

Multiplying factors defined in Annex I a) and b) and the percentage points determined in 
Article 4) and 6) shall be modified accordingly.
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